
 

Vereinsangaben:     Bankverbindung: 
Sportverein Plön – Fit & Gesund e.V.   VR Bank Ostholstein Nord – Plön eG 
Gläserkoppel 3     Sportverein Plön – Fit & Gesund e.V. 
24306 Rathjensdorf      IBAN: DE21 2139 0008 0000 2816 89 
Sitz des Vereins: Plön     BIC: GENO DE F1 NSH 
Registernummer: VR 6995 KI 
Steuernummer: 2 029 381 346 

  

 

Tarif Übersicht: 
 

Art der Mitgliedschaft ( Jährlich bzw. Halbjährlich): 
 

- ⃝  Ganzjährliche Mitgliedschaft ist vom 01.01.- bis zum 31.12. 
- ⃝  Halbjährliche Mitgliedschaft ist vom 01.10.- bis zum 31.03. 

 

Tarife 
(Alle Preise sind monatlich) 

Art der Mitgliedschaft 

Jährlich Halbjährlich 

Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre: 5,00 € 7,50 € 

Schüler, Studenten, Wehrpflichtige und Ausbildende über 
18 Jahre mit Nachweis: 

5,00 € 7,50 € 

Erwachsende: 10,00 € 15,00 € 

Ehepaare: 
(Lebensgemeinschaften) 

15,00 € 22,50 € 

Erwachsener mit einem Kind unter 18 Jahren: 
jedes weitere Kind unter 18 Jahre 

13,50 € 
 1,00 € 

20,00 € 
 1,50 € 

Familientarif: 
(zwei Erwachsende und drei Kinder unter 18 Jahren) 
Jedes weitere Kind unter 18 Jahren: 

20,00 € 
 

 1,00 € 

30,00 € 
 

 1,50 € 

Rentner: 8,50 € 13,00 € 

Rentnerehepaare: 13,00 € 19,00 € 

 
- Beitragssatzung: Ihre Mitgliedschaft beginnt in dem Monat der Antragstellung. 
- Die Abbuchung erfolgt bei jährlicher Mitgliedschaft zum 01.01, 01.04, 01.07 und 

1.10 jeden Jahres von Ihrem Konto.  
- Die Abbuchung erfolgt bei halbjährlicher Mitgliedschaft zum 01.10 und 01.01 jeden 

Jahres von Ihrem Konto. 
- In allen Tarifen sind Sportversicherung und Verbandsgebühren inbegriffen. 
- Eine Kündigung der Mitgliedschaft, muss schriftlich unter Einhaltung einer 

Kündigungsfrist von vier Wochen zum Quartalsende dem Vorstand mitgeteilt 
werden. 

- Bei Mitgliedern mit einem Anerkannten „Grad der Behinderung“, wird der Grad der 
Behinderung mit 50% der Anerkennung Prozentual vom Mitgliedsbeitrag erlassen. 
Alle ermäßigten Tarife müssen schriftlich belegt werden. Nach dem Abgelaufen 
Enddatum, muss das Mitglied schriftlich erneut den Nachweis erbringen, um eine 
weitere Ermäßigung zu erreichen, ansonsten wird nach Ablauf der Frist, der normale 
Beitrag (Person bezogen) eingezogen. 

 


